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Revision des Bundesgesetzes über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
(IBSG); Eröffnung des Vernehmiassungsverfahrens
Eröffnung der Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. Dezember 2013 wurden wir zur Stellungnahme zum obengenannten Geschäft
eingeladen. Für die uns dazu gebotene Gelegenheit danken wir Ihnen bestens.

Da die Vorlage nicht unter die durch den Schweizerischen Arbeitgeberverband behandelten Themen
fällt, resp. die Arbeitgeber nicht direkt betrifft, verzichten wir auf eine Vernehmlassung.

Mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
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Prof. Dr. Roland A. Müller Jürg Zeliweger
Direktor Mitglied der Geschäftsleitung
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